
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Ministerialblatt für die badische innere Verwaltung

Baden / Ministerium des Innern

Karlsruhe, 1.1935 - 11.1945,6

21.11.1941 (No. 48) / Ausgabe A

urn:nbn:de:bsz:31-48253



1033 1034

Mkniftertal-Blatt
für äie

Badische innere Verwaltung

Herausgegeben im Vaäischen Ministerium äes Innern
Erscheint nach Bedarf, im allgemeinen jeden Freitag. Geschäftsstelle im Badischen Ministerium des Innern, Karlsruhe,
Schloßplatz 19. Fernspr. 7460—68. Ausgabe (zweiseitiger Druck) nur im Postbezug vierteljährlich 1,65 SM zuzügl. Zustell¬
gebühr 0,20 ML. Ausg. L (einseitiger Druck) 2,2V ML zuzügl. Zustellgebühr 0,20 Einzelnummer, Ausg. ^ 9,29 ML,
Ausg. IZ 0,25 ML durch den Verlag. Druck und Verlag: Südwestdeutsche Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Karlsruhe a. Rh.

Nummer 48 Karlsruhe, den 21. November 1941 7. Jahrgang
Inhalt.

Allgemeine Verwaltungsjacheu.
RdErl. 17. 11. 41, Wiederbeschäftigte weibliche verhei¬
ratete Beamte. S, .1033. — RdErl. 17. 1l. 41. Einsatz-
Wehrmachtgebiihrnisgesetz. S. 1034. — RdErl. 19.11. 41,
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RMdJ. 5. 11. 41, Durchführung des Eewerbesteueraus-
gleichs zwischen Wohngeineinden und Betriebsgemeinden
(Ausgleichzuschuß) für das Rechnungsjahr 1942. S. 1035.
— RdErl. d. RMdJ. 27. 10. 41, Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen für die Gemeinden und Eemeindever-
bände im Rechnungsjahr 1942. S. 1949. — NdErl. d.
RMdJ. 14. 10. 41, Bereitstellung von Unterstützungs¬
mitteln für Dienstkrafte der Gemeinden und Gemeinde¬
verbände. S. 1040.
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infolge von Luftschutzmaßnahmen. S. 1041. — RdErl.
14. 11. 41, Kriegsschäden; Zulassung von Ausländern
und Staatenlosen. S. 1059.

Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen.
RdErl. 15. 11. 41, Feuerschutz in kriegs- und lebenswich¬
tigen Betrieben, hier Mangel an Arbeitskräften und
Baustoffen. S. 1951.

Volksgesundheit.
RdErl. 11.11. 41, Aus- und Fortbildung der Hebammen.
S. 1951. — RdErl. 14.11. 41, Frauenmilchsammelstellen.
S. 1952a. — RdErl. 13. 11. 41, Lehrapotheken 1942/44.
S. 1952a.

Veterinärangelegenheiten.
RdErl. 12. 11. 41, Ersatz der aus der Staatskasse bezahl¬
ten Viehseuchenentschädigungen und Errichtung einer
Tierseuchenkasse. S. 1952e. — RdErl. 19. 11. 41, Maul-
und Klauenseuche in Baden. S. 19526.

Wohlfahrtspflege und Zugendwohlsahrt.
RdErl. 3. 11. 41, Erfassung uud Aufnahme der Jahr¬
gänge 1924 bis 1929 zum Dienst in der Hitler-Jugend.
S. 1952e.

— Abschnitt 1. —

Mgemeine Verwaltungssachen.
Wiederbeschäftigte weibliche verheiratete Beamte.

NdErl. d. RFM. v. 2. 10. 1941 — 130» — 285 I.

Durch Nunderlaß vom 23. Dezember 1939 1399 —
235 I (RBB. 1949 S. 1 Ziffer 2 Buchstabe d) habe ich
darauf hingewiesen, daß Ruhestandsbeamte, die als Be¬
amte auf Widerruf wieder in den Dienst gestellt sind,
nicht in Planstellen eingewiesen werden dürfen.

Das gilt auch für die ehemaligen weiblichen Be¬
amten, die Z 63 DBG. gemäß wegen Verheiratung und
dauernder Sicherung ihrer wirtschaftlichen Versorgung
entlassen waren, nach K 2 Satz 2 der Zweiten Verord¬
nung über Maßnahmen auf dem Gebiet des Beamten-
rechts vom 3. Mai 1949 (RGBl. I S. 732) aber als Be¬
amte auf Widerruf wieder in den Dienst gestellt sind.

Der Runderlaß wird im Reichshaushalts- und Be-
soldungsblatt bekanntgemacht.

— RBB. S. 234.

— RdErl. d^ MdJ. v. 17. 11. 1941 Nr. 97 406 Norm.
XXVII», VI-.

— BaVBl. S. 1033.

Einsatz-Wehrmachtgebührnisgesstz.

NdErl. d. RFM. v. 7.10.1341 — ^ 5401 — 1542 IV.
Das Oberkommando der Wehrmacht hat mit Erlaß

vom 27. September 1941 — AWA/W Allg (I b) / Nr.
4777/41 II. Ang.—hinsichtlich derBerechnung derDienst-
zeit für den Übertritt aus der Wehrsoldgruppe 16 in die
Wehrsoldgruppe 15 das Folgende angeordnet!

In der Wehrsoldtabelle — Anlage zu Nr. 3 der
Durchführungsbestimmungen zum EWEG. — sind
bei Wehrsoldgruppe 13 in der letzten Zeile die
Worte „der zweijährigen aktiven Dienstpflicht" ab¬
zuändern in „einer aktiven Dienstzeit von zwei
Jahren". (Hinweis auf RBB. 1939 S. 232)^);

d) bei Berechnung der aktiven Dienstzeit von zwei
Jahren ist die Zeit eines Arbeitsurlaubs und eines
Urlaubs zur Förderung der Berufsausbildung voll,
sonstiger Urlaub ohne Eebührnisse jedoch nicht an¬
zurechnen,'

o) der Wehrsold nach Wehrsoldgruppe 13 ist vom Be¬
ginn des Monatsdrittels an zu zahlen, in dem eine
aktive Dienstzeit von zwei Jahren vollendet wird.

— RBB. S. 234.
— RdErl. d. MdJ. v. 17.11.1941 Nr. 97 407 Norm. XIX.

Vgl. BaVBl. 1949 S. 145. — BaVBl. S. 1934.
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Angelegenheitenöer kommunalen Selbstverwaltung.
Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche

im Vehördenverkehr.
RdErl. d. MdJ. v. 11.11.1941 Nr. 9K 13K.

Auf den RdErl. des Neichsministers des Innern
vom 1.12.1939 (BaVBl. S. 1306), wonach Weihnachts-
und Neujahrsglückwünsche im Behördenverkehr wäh¬
rend der Kriegszeit zu unterbleiben haben, wird auf¬
merksam gemacht. So ist insbesondere die Veröffent¬
lichung von Neujahrsglückwünschen durch die Leiter der
Gemeinden für die Eemeindeeinwohner in Zeitungen
zu unterlassen.

An die Gemeinden, Eemeindeoerbände sowie sonstigen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts.

— VaVVl. S. 1035.

Durchführung des Gewerbesteuerausgleichs zwischen
Wohngemeinden und Vetriebsgemeinden (Ausgleich-

zuschusz)für das Rechnungsjahr 1342.
RdErl. d. NFM. u. d. NMdJ. v. 3. 11.1941

— 1^« 4221 10 I ^ n. V «t 110k X/41 SK20 0 II.
>. Wir ordnen auf Grund der Sechsten VO. über die

Vereinfachung der Verwaltung (Gewerbesteueraus¬
gleich) v. 14.1.1941 (RGBl. ! S. 63) a,u

Der G e w e r b e st e u e r a u s g l e i ch zwischen
Wohngemeinden uud Betriebsgemeinden (Aus¬
gleichzuschuß) ist s ii r d a s Re ch n u n g s j a h r 1942
nach den aus der Aul. ersichtlichen Bestimmungen
(GewStAusglBest. 1942) durchzuführen.
>1. Die Anordnungen im Abschn. II Abs. 1

bis 4 des RdErl. des NFM. und des NMdJ. v. 4. 2.
1941 (RMBliV. S. 217)") gelten entsprechend auch für
den Gewerbesteuerausgleich für das Rechnungsjahr
1942. Die von den oberen Gemeindeaufsichtsbehörden
für die Arbeiter-Siedlungs-Gemeinden
ausgesprochenen Zulassungen (Ziff. 1 Abs. 2 der Zwei¬
ten Ausf.-Anw. zum EinfGRealStG. v. 7. 1. 1938,
RMBliV. S. 35°), „zu H 13") sür das Rechnungsjahr
1940 gelten auch für das Rechnungsjahr 1942.

III. Als Hebesätze, die erstmalig in den Haus¬
haltsatzungen festgesetzt worden sind (Ziff. 1 Abs. 1 der
Zweiten Äusf.-Anw. zum EinfGRealStG. v. 7.1.1938
„zu Z 13"), gelten auch die Hebesätze, die auf Grund des
K 1 Abs. 1 der Siebenten VO. über die Vereinfachung
der Verwaltung v. 26. 4. 1941 (RGBl. I S. 236) vor
Erlaß der Haushaltsatzungen vorläufig festgesetzt wor¬
den sind.

IV. (1) Wir weisen ans die erstmalige Festsetzung
einer Höchstentfernung zwischen Wohngemeinde
und Betriebsgemeinde (Ziff. 3 Abs. 1 GewStAusglBest.
1942) als Voraussetzung für die Gewährung des Ge-
werbesteuerausgleichs besonders hin. Danach ist für das
Rechnungsjahr 1942 ein Ausgleichzuschuß nicht zu
zahlen, wenn die Entfernung zwischen Wohngemeinde
und Betriebsgemeinde mehr als 130 km beträgt.

(2) Die Entfernung ist unter sinngemäßer Anwen¬
dung der Vorschriften, die für die Gewährung der Um¬
zugskostenvergütung an Beamte gelten, festzustellen
(Hinweis auf Nr. 12 der Durchf.-VO. v. 7. 5. 1935 zum
Ges. über Umzugskostenvergütung der Beamten, RBes-
Bl. S. 40 Nr. 2445).

V. In den Fällen der Ziss. 3 Abs. 2 GewStAusglBest.
1942 ist von der Ständigen Bevölkerung der
Gemeinde, die die Neuberechnung des Ausgleichzu¬
schusses beantragt, in den Fällen der Ziss. 3 Abs. 3 und
Ziff. 4 Abs. 2 GewStAusglBest. 1942 von der Ständi¬
gen Bevölkerung der Wohngemeinde auszugehen.

VI. (1) Es war für das Rechnungsjahr 1941 frag¬
lich geworden, ob die Betriebsgemeinde den Aus -
gleichzuschußbetragfür2voderwe niger
Arbeitnehmer auch dann als erstarrten Betrag
an die Wohngemeinde zu zahlen hat, wenn am 10. 10.
1940 nicht mehr als 10 Arbeitnehmer, die in der Wohn¬
gemeinde wohnten, in der Betriebsgemeinde beschäftigt
waren (H 14 EinfGRealStG.)'). Die Minderung der
Arbeitnehmerzahl konnte in diesen Fällen niemals
„mehr als 20 Arbeitnehmer" ausmachen. Wir haben
deshalb die Auffassung vertreten, daß die Betriebs-
gemeinde keineNeuberechnung (Ziff. 3 Abs. 1
GewStAusglBest. 1941) beantragen kann und daß die
Betriebsgemeinde der Wohngemeinde fürdasRech-
nungsjahr 1941 den gleichen Betrag wie für das
Rechnungsjahr 1940 zu zahlen hat. An dieser Auf¬
fassung ist für das Rechnungsjahr 1941 festzuhalten.

(2) Für das Rechnungsjahr 1942 ordnen
wir dagegen an, daß die Betriebsgemeinde dieNeu -
berechnung des Ausgleichzuschusses stets bean¬
spruchen kann, wenn am 10. 10. 1941 nicht mehr als
10 Arbeitnehmer, die in der Wohngemeinde wohnten,
in der Betriebsgemeinde beschäftigt waren. Das gilt
ohne Rücksichtdarauf, ob die Verminderung der Arbeit¬
nehmerzahl die in Ziff 3 Abs. 2 GewStAusglBest. 1942
vorgesehenen Mindestgrenzen erreicht. Der Ausgleich¬
zuschuß ist in diesen Fällen für das Rechnungsjahr 1942
nicht zu zahlen.

VII. In Ziff. 10 GewStAusglBest. 1942 ist eine
Herabsetzung des Ausgleichszuschusses in solchen Fällen
nicht mehr vorgesehen, in denen die Betriebsgemeinde
durch die Erhebung des Kriegsbeitrags als „besondere
Landesumlage" besonders belastet ist. Dies war nicht
mehr erforderlich, weil Vorsorge getroffen wird, daß in
derartigen Fällen eine besonders hohe Belastung der
Betriebsgemeinde durch den Gewerbesteuerausgleich
beim Finanzausgleich berücksichtigt wird.

An die Gemeinden und Gcmeindeaussichtsbehörden.
— RMBliV. S. 1970.

— VaVVl. S. 1035.
') Vgl. RGBl. 1936 I S. 361.

Vgl. VaVVl. 1941 S. 145.
') Vgl. VaVVl. 1938 S. 79.

Anlage.

Der Reichsminister der Finanzen
l^ 4221-19 l^.

Der Reichsminister des Innern
V8t 110k X/41-5620 v II.

Bestimmungen über die Durchführung des Eewerbesteuer-
ausgleichs zwischen Wohngemeinden und Betriebsgemeinden

(Ausgleichzuschusz) für das Rechnungsjahr 1942
(EewStAusglBest. 1942).

1. A l l g e me ines.
(1) Der' Gewerbesteuerausgleich zwischen Wohngemein¬

den und Betriebsgemeinden (Ausgleichzuschuh) ist für das

Verlin, den 5. 11. 1941.
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Rechnungsjahr 1942 nach den nachstehend angegebenen Ver¬
einfachungsbestimmungen durchzuführen,

(2) Die KH 12 bis 21 EinfGRcalStG.') und die dazu er¬
gangenen Ausf.-Anw.-) sind für das Rechnungsjahr 1912
insoweit nicht anzuwenden, als sie mit den Vereinfachungs-
bestimniungen nicht in Einklang stehen,

2. Erstarrung der A u s g l e i ch zu s ch ii s s e
auf dem Vorjahrs st and,

(1) Die Betriebsgemeinden haben den Wohngemeinden
als Ausgleichzuschuß für das Rechnungsjahr 1942 grund¬
sätzlich den gleichen Betrag wie für das Rechnungsjahr 1941
zu zahlen. Es bedarf dazu weder einer Anmeldung oder
eines Nachweises der Ansprüche durch die Wohngemeinden
noch einer Erklärung der Betriebsgemeinden.

(2) Abs, 1 gilt auch in den Fällen, in denen für das
Rechnungsjahr 1940 K 29 EinfGRealStG. (Härteausgleich)
gemäß oder für das Rechnungsjahr 1941 Ziff. 9 GewSt-
AusglBest, 1941") (Härteausgleich) gemäß die Zahl der
Arbeitnehmer nach billigem Ermessen festgesetzt worden ist,

(3) Hat die obere Gemeindcaufsichtsbehörde auf Antrag
der Vetriebsgemein.de den Ausgleichzuschuß je Arbeitneh¬
mer Ziff, 19 GewStAusglBest. 1941 gemäß nach billigen«
Ermessen festgesetzt (Herabsetzung des Ausgleichzuschusses in

Härtesällen), so hat die Betriebsgemeinde der Wohngemeinde
als Ausgleichszuschuß für das Rechnungsjahr 1942 den Be¬
trag zu zahlen, der für das Rechnungsjahr 1941 zu zahlen
gewesen wäre, wenn der Ausgleichzuschuß nicht herabgesetzt
worden wäre. Die Betriebsgemeinde kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen für das Rechnungsjahr 1942 einen An¬
trag nach Ziff. 19 EewStAusglVest. 1942 stellen.

3. A u s n a h m e n v o n de r Er st a r r u n g.

(1) Beträgt die Entfernung zwischen Wohngemeinde
und Betriebsgemeinde mehr als 159 so ist für das Rech¬
nungsjahr 1942 ein Ausgleichzuschuß nicht zu zahlen.

(2) Hat sich die Zahl der Arbeitnehmer, für die ein
Ausglei'chzuschuß für das Rechnungsjahr 1942 zu zahlen
wäre, gegenüber der Zahl der Arbeitnehmer, für die ein
Ausgleichzuschuß für das Rechnungsjahr 1941 zu zahlen
war, um mehr als ein Fünftel erhöht oder vermindert und
macht diese Änderung

in Gemeinden bis zu 29 999 Einwohnern:
mehr als 29 Arbeitnehmer,

in Gemeinden von mehr als 29 999 bis zu 199 999 Ein¬
wohnern!

mehr als 59 Arbeitnehmer,

in Gemeinden von mehr als 199 999 Einwohnern'
mehr als 199 Arbeitnehmer

aus, so kann die Wohngemeinde bei der Betriebsgemeinde
oder die Betriebsgemeinde bei der Wohngemeinde die Neu¬
berechnung des Ausglcichzuschusses beantragen. Maßgebend
ist die Einwohnerzahl der Gemeinde, die die Neuberechnung
des Ausgleichzuschusses beantragt. Ist für das Rechnungs¬
jahr 1941 die Zahl der Arbeituehmer nach billigein Ermessen
festgesetzt worden (Ziff. 9 EewStAusglVest. 1941), so gilt
diese Zahl als Zahl der Arbeitnehmer, für die ein Aus-
gleichzuschuß für das Rechnungsjahr 1941 zu zahlen war.

(3) Eine Wohngemeinde kann von einer Betriebs¬
gemeinde, die ihr für das Rechnungsjahr 1941 keinen Aus¬
gleichzuschuß zu zahlen hatte, einen Ausgleichzuschuß für das
Rechnungsjahr 1942 beanspruchen, wenn am 19.19. 1941 die

Zahl der Arbeitnehmer, die in der Wohngemeinde ihren
Wohnsitz hatten und in der Betriebsgemeinde beschäftigt
waren, betragen hat

in Wohngemeinden bis zu 29999 Einwohnerin
mehr als 29 Arbeitnehmer,

in Wohngemeinden von mehr als 29 999 bis zu 199 999
Einwohnern:

mehr als 59 Arbeitnehmer,

in Wohngemeinden von mehr als 199 999 Einwohnern:
mehr als 199 Arbeitnehmer.

Dabei gelten die Vorschriften des K 13 EinfGRealStG. über
die Steuerausnutzung in den Wohngemeinden und die dazu
für die Gemeinden der eingegliederten Gebiete für die Rech¬
nungsjahre 1949 und 1941 ergangenen besonderen Vor¬
schriften auch für das Rechnungsjahr 1942.

Nr. 48 1038

4. Berechnung des Ausgleichzuschusses
i n d e n A u s n a h m e f ä l l e n.

(1) Ist Ziff. 3 Abs. 2 gemäß dem Gewerbesteuerausgleich
für das Rechnungsjahr 1942 eine.gegenüber dem Vorjahr
erhöhte oder verminderte Zahl von Arbeitnehmern zu¬
grunde zu legen, so ist für die Berechnung des Ausgleich¬
zuschusses diese Zahl mit dem Betrag zu vervielfachen, der
für das Rechnungsjahr 1941 je Arbeitnehmer zu zahlen war.

(2) Hatte die Wohngemeinde für das Rechnungsjahr 1941
keinen Ausgleichzuschuß von der Betriebsgemeinde zu er¬
halten, so beträgt der Ausgleichzuschuß, der Ziff. 3 Abf. 3
gemäß zu zahlen ist, für Wohngemeinden

je Arbeitnehmer

bis zu 2999 Einwohnern 19,99
von mehr als 2999 bis zu 5999 Einwohnern , 12,59
von mehr als 5999 bis zu 19 999 Einwohnern 15,99
von mehr als 19 999 bis zu 25 999 Einwohnern 17,59
von mehr als 25 999 Einwohnern 29,99

(3) Übersteigt der Ausgleichzuschuß, den eine Betriebs¬
gemeinde nach Abs. 2 je Arbeitnehmer zu zahlen hat, die
Hälfte des Betrags an Gewerbesteuer, der auf den Kopf der
Arbeitnehmer entfällt, die am 19. 19.1941 in der Betriebs¬
gemeinde in den der Gewerbesteuer unterliegenden Be¬
trieben beschäftigt waren, so ist nur dieser halbe'Kopfbetrag
als Ausgleichzuschuß zugrunde zu legen. Für die Berech¬
nung des Kopfbetrags ist das Aufkommen an Gewerbesteuer
in der Betriebsgemeinde im Rechnungsjahr 1941 maß¬
gebend.

5. Anmeldung der Ansprüche
in den Ausnah niefällen.

(1) Der Antrag auf Neuberechnung des Ausgleichzu¬
schusses (Ziff. 3 Abs. 2) muß von der Wohngemeinde bei der
Betriebsgemeinde oder von der Betriebsgemeinde bei der
Wohngemeinde spätestens am 39. 4. 1942 gestellt werden.
Dabei sind anzugeben:

vonderWoh »gemeinde

die Namen der Arbeitnehmer, die am 19 19.1941 in der
Wohngemeinde ihren Wohnsitz hatten und in der Be¬
triebsgemeinde beschäftigt waren, und die Namen und
Anschriften der Betriebe, in denen die Arbeitnehmer
tätig waren,

von der Betriebsgemeinde

die Anzahl der Arbeitnehmer, um die sich die Zahl der
am 19. 19. 1941 in der Betriebsgemeinde beschäftigten
und in der Wohngemeinde wohnenden Arbeitnehmer
gegenüber der Zahl der Arbeitnehmer, für die ein Aus¬
gleichzuschuß für das Rechnungsjahr 1941 zu zahlen
war, vermindert hat, und die Namen und Anschriften
der in Betracht kommenden Betriebe.

(2) Hat eine Wohngemeinde für das Rechnungsjahr 1941
keinen Ausgleichzuschuß von der Betriebsgemeinde erhalten
und wird ein solcher Anspruch für das Rechnungsjahr 1942
erhoben (Ziff. 3 Abf. 3), so muß die Wohngemeinde ihren
Anspruch auf Ausgleichzuschuß bei der Betriebsgemeinde
spätestens am 39. 4. 1942 anmelden. Dabei sind die Namen
der Arbeitnehmer, die am 19. 19.1941 in der Wohngemeinde
ihren Wohnsitz hatten und in der Betriebsgemeinde be¬
schäftigt waren, und dir Namen und Anschriften der Be¬
triebe, in denen die Arbeitnehmer tätig waren, anzugeben.

9. Erklärung der Betriebsgemeinde
in den Ausnahmefällen.

(1> Die Betriebsgemeinde hat spätestens am 39. K. 1942
zu erklären, ob sie die angemeldete Zahl der Arbeitnehmer
(Ziff. 3 Abs. 2 und 3) und in den Fällen der Ziff. 3 Abs. 3
die Steuerausnutzung in der Wohngemeinde anerkennt. Er¬
kennt die Betriebsgemeinde die Zahl der angemeldeten
Arbeitnehmer nicht oder nur zum Teil an, so hat sie ihre
Erklärung zu begründen. Gibt die Betriebsgemeinde bis zu
dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt keine oder keine be¬
gründete (Satz 2) Erklärung ab, so gilt die angemeldete
Zahl der Arbeitnehmer und dir Stenerausuutzung in der
Wohngemeinde als von der Betriebsgemeinde anerkannt.

(2) Erkennt die Betriebsgemeinde die Zahl der ange¬
meldeten Arbeitnehmer nicht oder nnr zum Teil an oder
bestreitet sie die Steuerausnutzung in der Wohngemeinde,
so steht der Wohngemeinde der Antrag auf Entscheidung



1039 BaVBl. 1941 Nr, 48 1040

durch die für die Betriebsgemeinde zuständige obere Ee-

meindcauffichtsbehörde zu. Die Entscheidung ist endgültig.
Sind Gemeinden im Verhältnis zueinander sowohl Wohn-
gemeinden als auch Vetriebsgemeinden, so entscheidet die
obere Aussichtsbehörde derjenigen Gemeinde, bei der Aus¬
gleichansprüche für die größere Zahl von Arbeitnehmern an¬
gemeldet worden sind. Der Antrag (Satz 1) muß bei der sür
die Entscheidung zuständigen oberen Gemeindeaufsichts¬
behörde spätestens am 31. 7.1!I42 gestellt werden. Soweit die
Städte Verlin. Wien, Hamburg oder Bremen
als Bctriebsgemeinde beteiligt sind, entscheidet der RMdJ,
Er kann die Entscheidung nachgeordneten Behörden über¬
tragen,

7. Erklärung der W o h n g e m e i n d e

i n d e n A u s n a h in e f ä l l e n,

(1) Hat die Bctriebsgemeinde bei der Wohngemeinde die
Neuberechnung des Ausgleichzuschusses beantragt (Ziff. 3
Abs. 2), so hat die Wohngemeinde spätestens am 3ll. 6. 1942
zu erklären, ob sie die Herabsetzung der Arbeitnehmerzahl
anerkennt. Erkennt die Wohngemeinde die Herabsetzung der
Arbeitnehmerzahl nicht oder nur zum Teil an, so hat sie ihre
Erklärung zu begründen. Gibt die Wohngemeinde bis zu
diesem Zeitpunkt keine oder keine begründete (Satz 2) Er¬
klärung ab, so gilt die Herabsetzung der Arbeitnehmerzahl
als von der Wohngemeinde anerkannt. -

(2) Erkennt die Wohngemeinde die Herabsetzung der
Arbeitnehmerzahl nicht oder nur zum Teil an, so steht der
Betriebsgemeinde der Antrag auf Entscheidung durch die
für sie zuständige obere Eemeindeaufsichtsbehörde zu. Die
Entscheidung ist endgültig. Sind Gemeinden im Verhältnis
zueinander sowohl Wohngemeinde» als auch Vetriebs¬
gemeinden, so entscheidet die obere Aufsichtsbehörde der¬
jenigen Gemeinde, bei der Ausgleichansprüche für die

größere Zahl von Arbeitnehmern angemeldet worden sind.
Der Antrag (Satz 1) muß bei der für die Entscheidung zu¬
ständigen oberen Gemeindeaufsichtsbehörde spätestens am
31. 7. 1342 gestellt werden. Soweit die Städte Verlin,
Wien, Hamburg oder Bremen als Betriebs-
gemeinde beteiligt sind, entscheidet der RMdJ. Er kann die

Entscheidung nachgeordneten Behörden übertragen.

8. Entscheidung über die Berechnung des

Ausgleichzuschusses

in den Ausnahmefällen.

(1) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Wohn¬
gemeinde und Bctriebsgemeinde über die Entfernung
zwischen beiden Gemeinden (Ziff. 3 Abs. oder über die
Höhe des „erstarrten" (Ziff. 2 Abs. 1), des neu berechneten
lZiff. 1 Abs. 1> oder des ncu beanspruchten (Ziff. 4 Abs. 2
und 3) Ausgleichzuschusses je Arbeitnehmer entscheidet end¬
gültig die Aufsichtsbehörde der zur Gewährung des Aus¬
gleichzuschusses verpflichteten Gemeinde. Soweit die Städte
Berlin, Wien, Hamburg oder B r c m c n die ver¬
pflichtete Gemeinde sind, entscheidet der RMdJ. Er kann die
Entscheidung nachgeordnctcn Behörden übertragen.

(2) Die Anrufung der Aufsichtsbehörde ist an keinen
Schlußzeitpunkt gebunden.

9. H n r t e a u s g l e i ch.

Ergeben sich in den Fällen dcr Ziff.,3 Abs, 2 und 3 aus
dcr Zugrundelegung des Tages dcr 'Personenstandsauf¬
nahme (10^ 10. 1941) offenbare Unbilligkeiten für die Wohn¬
gemeinde oder die Betriebsgemeinde, so kann auf Antrag
einer dieser Gemeinden die obere Eemeindeaufsichtsbehörde
dcr Betriebsgemeinde die zugrunde zu legende Zahl oer
Arbeitnehmer nach billigem Ermessen festsetzen. Die Fest¬
setzung ist endgültig. Sind Gemeinden im Verhältnis zuein¬
ander sowohl Wohngemeinde» als auch Vetriebsgemeinden,
so setzt die obcrc Aufsichtsbehörde dcricnigcn Gemeinde fest,
bei der Ansgleichanspriiche sür die größere Zahl von Arbeit¬
nehmern angemeldet worden sind. Der Antrag (Satz 1) muß
bei der für die Festsetzung zuständigen oberen Eemeindeauf¬
sichtsbehörde spätestens am 31. 8. 1342 gestellt werden. So¬
weit die Städte Berlin, Wien, Hamburg oder
Bremen als Betriebsgemeinde beteiligt sind, setzt der
RMdJ. fest. Er kann die Festsetzung nachgeordneten Be¬
hörden übertragen, '

10. Herabsetzung des Ausgleichzuschusses

in Härtefällen.

Aus der Höhe des Ausgleichzuschusses, den eine Betriebs¬

gemeinde an eine Wohngemeinde zu zahlen hat, können sich
für die Betriebsgemeinde infolge Rückgangs ihres Gewerbe¬
steueraufkommens im Rechnungsjahre 1341 gegenüber dem
Rechnungsjahr 1939 Härten ergeben. In solchen Fällen kann

auf Antrag der Betriebsgemeinde die für sie zuständige
obere Gcmeindeaussichtsbehördc den Ausgleichzuschuß je
Arbeitnehmer zur Vermeidung offenbarer Unbilligkeiten
nach billigem Ermessen festsetzen. Die Festsetzung ist end¬
gültig. Der Antrag muß bei der zuständigen oberen Ee¬

meindeaufsichtsbehörde spätestens am 31. 8. 1342 gestellt
werden. Soweit die Städte Berlin, Wien, Ham¬
burg oder Bremen als Betriebsgemeinde beteiligt
sind, setzt der RMdJ. fest. Er kann die Festsetzung nachgeord¬
neten Behörden übertragen.

') Vgl, RGBl. 1936 I S. 901,

-1 Vgl. RMVliV. 1936 S. 1695!1938 S. 33! 1939 S, 156;
BaVVl, 1937 S, 69; 1938 S, 79; 1939 S, 177.

"1 Vgl. RMVliV. 1941 S. 218; BaVBl. 1941 S. 145.

Haushalts-, Kassen- und Nechnnngsweseu sür die
Gemeinden und Eemeindeverbände im Rechnungs¬

jahre 1942.

NdErl. d. NMdJ. v. 27.10.1941 — V a 51K0/41 1012

(1) Für die Gemeinden mit weniger als 3000 Ein¬

wohnern verbleibt es für das Rechnungsjahr 1942 auf

dem Gebiet des Haushalts-, Kassen- und Rechnungs¬

wesens noch bei dem bisherigen Nechtszustand (s. NdErl.

v. 28. 11. 1940, NMBliV. S. 2157, Abs. 1). Das gleiche

gilt für die preuß. Provinzial- (Bezirks-) Verbände, die

Landkreise und Ämter.

(2 ) .

(3 )

An die Gemeindeaufsichtsbehörden und Gemeinden,

—RMVliV. S, 1919,

— BaVBl. S. 104».

Bereitstellung von Unterstützungsmitteln für Dienst¬
kräfte der Gemeinden und Gemeindeverbände.

NdErl. d. NMdJ. v. 14.1». 1941
— V ü 1235 111/41 3938.

Satz 2 in Abs. 3 des NdErl. v. 17. 3.1936 (NMBliV.

S. 369)') in der Fass. des NdErl. v. 10. 1. 1940

(RMVliV. S. 79)-) Anl. 1 erhält die folgende Fas¬

sung-

Für die letzteren Unterstützungsfälle kann ein be¬

sonderer Verfügungsbetrag bereitgestellt werden, dem

je Kopf der zu betreuenden Beamten, Angestellten und

Arbeiter — hierbei sind die krankenversicherungspflich-

tigen Dienstverpflichteten nicht auszuschließen — bis zu

20 -K ^ zugeführt werden können.

An die'Gemeindeaufsichtsbehörden, die Gemeinden, Ee¬

meindeverbände und Zweckverbände.

— RMVliV. S. 1823.

— VaVBl. S. 1049.

>) Vgl. BaVVl. 1939 S, 13.

-) Vgl. VaVVl. 1940 S. 167.
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Polizeiverwaltung.
Einrichtung, öehörüen, öeamte.

§euer- unö Zeuerlöschpolizei. Luftschutz.

Förderung des Feuerlöschwesens.

NdErl. d. MdJ. v. IS. 11.1941 Nr. 97217 Norm. XXII .

Im Runderlaß vom 8. September 1941 (BaVBl,

S. 823) wird der Abs. 3 Ziffer 2 wie folgt geändert'

Die Abnahme von neu beschafften Kraftspritzen

und Feuerwehrfahrzeugen im Bereich des Wehr¬

kreises V erfolgt durch den Sachbearbeiter für das

Feuerlöschwesen beim Befehlshaber der Ordnungs¬

polizei in Stuttgart.

Die erfolgte Anlieferung des abzunehmenden Feuer¬

löschgeräts teilen die in Frage kommenden Gemeinden

unmittelbar dem Sachbearbeiter für das Feuer¬

löschwesen beim Befehlshaber der Ordnungspolizei in

Stuttgart 1 (Postschließfach 984) mit, worauf von dort

der Zeitpunkt der Abnahme festgesetzt und den Ge¬

meinden mitgeteilt wird.

Sollte sich die Ansetzung eines nahen Termins für

die Abnahme des Geräts durch den Sachbearbeiter für

das Feuerlöschwesen aus besonderen Gründen ver¬

zögern, so wird dieser die Abnahme dem zuständigen

Kreisführer der Freiwilligen Feuerwehr übertragen;

die betreffende Gemeinde erhält von der Übertragung

Nachricht.

Die Gemeinden haben eine Doppelschrift des Be¬

richtes an den Sachbearbeiter für das Feuerlöschwesen

über die Anlieferung Her abzunehmenden Geräte ihrer

Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Die Beiziehung der Kreisführer der Freiwilligen

Feuerwehr zu den Abnahmen erfolgt unmittelbar durch

den Sachbearbeiter für das Feuerlöschwesen.

An der Abnahme von Feuerwehr-Kraftfahrzeugen

ist ein amtl, Sachverständiger für Kraftfahrzeuge zu be¬

teiligen.

Die Gemeindeaufsichtsbehörden haben die Durchfüh¬

rung dieser Anordnungen zu überwachen.

An die Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren
und die Gemeinden.

— BaVBl. S, 1041.

Wehrangelegenheiten.Familienunterhalt.
Ausgleich von Schäden infolge von Luftschutz-

niaßnahinen.

NdErl. d. NMdJ. v. 3«. 1V. 1S41 — 1 I!-» 7856/41-245/.

(1) Nachstehend gebe ich meine Anordnung über den

Ausgleich von Schäden infolge von Luftschutzmaßnah-

men v. 26. 9. 1941 (NMBl. S. 254) (Anl. 1) und die

hierzu ergangenen Ersten Ausf.-Best. des Präs. des

NVG. v. 28. 10.1941 (Anl. 2) bekannt.

(2) Gleichzeitig bestimme ich auf Grund des Z 37

Abs. 1 der Kriegssachschäden-VO. v. 30. 11. 1949

(RGBl. I S. 1547) im Einvernehmen mit dem NFM.:

f>>) Auf die Anforderung der Mittel für Zahlungen

nach Maßgabe der vorbezeichneten Anordnung fin¬

den Nr. 3 bis 6 des NdErl. v. 28.12.1940 (NMBliV.

1941 S. 24) entsprechende Anwendung,

b) Die zu leistenden Ausgaben sind bei Einzelplan

XVII Teil V Unterteil 2ä 3 der Ausgaben des

außerordentlichen Haushalts mit der Zweckbestim¬

mung „Zum Ausgleich von Schäden infolge von

Luftschutzmaßnahmen" zu verbuchen.

An die Feststellungsbehörden, ihre Aussichtsbehörde» und
die Gemeinden — RMBliV. S. 1941

— BaVBl. S. 1041.

Anlage 1.

Anordnung d. NMdJ. v. 26. 9. 1941 über den Ausgleich
von Schäden infolge von Lustschutzmasinahmc».

Auf Grund des F 1 Abs. 4, ü und des 8 37 Abs- I der
Kriegssachschäden-VO. (KSSchVO.) v, 30.11-1940 (RGBl. !
S. 1547) und des K 7 Abs. 2 der Ersten Durchs.-VO.
zum Luftschutzges- in der Fass. der Fünften Änderungs-VO.
zum Lustschutzrecht v, 18. 4,1941 lRGBl. I S. 212) erlasse ich
im Einvernehmen mit dem RFM die folgenden

Richtlinien

über den Ausgleich von Schäden, die durch Lustschutzmnsz-
nahnien verursacht sind.

1. Entschädigung wegen einmaliger
Aufwendungen

(1) Werden einer Person gemäß 7 der Ersten Durchs.-
VO. zum Lustschutzges. in der Fass. v. 18. 4. 1941 durch

polizeiliche Verfügung über die allgemeinen Pflichten zu
lustschutzmäßigem Verhalten hinausgehende Pflichten auf¬
erlegt, so wird Entschädigung für diejenigen einmaligen
Aufwendungen gewährt, die zum Zwecke der Durchführung
der polizeilichen Verfügung oder als wirtschaftlich gebotene
Folge ihrer Durchführung gemacht sind, soweit sie der Höhe
und den Umständen nach angemessen sind.

(2) Als einmalige Aufwendungen sind insbesondere an¬
zusehen:

->) Kosten der Niederlegung oder Veränderung einer bau¬
lichen Anlage'

>>) Kosten der Verlegung eines Betriebs oder Betriebs-
teils an einen anderen Standort (Ausweichort) ein¬
schließlich der Aufbaukosten an dem neuen Standort:
Aufbaukosten sind auch die Kosten für deu Erwerb von

Grundbesitz für den Betrieb und für die Unterbringung
von Gefolgschaftsmitgliedern und ihrer Angehörigen
und die Kosten für die Errichtung von Neu- und Er-
gänzungsbauteu oder die Instandsetzung und den Um¬
bau vorhandener Gebäude und Räumlichkeiten am
Ausweichort i

>') Kosten der Auflockerung eines der Aufbewahrung von
Wirtschafts- und Umzugsgütern dienenden Lagers, der
Verlagerung oder der Äuslageruug solcher Guter oder
der Räumung eines solchen Lagers: Kosten der Zwi¬
schenlagerung;

<>) Umzugskosten infolge der Räumung von Wohnräumen
oder anderweit genutzten Räumen.

2. Entschädigung wegen Sachschäden.

Entstehen infolge der Durchführung der polizeilichen
Verfügung Sachschäden, so findet die KSSchVO- ent¬
sprechende Anwendung.

il, Entschädigung oder Beihilfe wegen ent¬
gangener Einnahmen und laufen-der

zusätzlicher Ausgaben.

(1) Hat die Durchführung der polizeilichen Verfügung
uud die dadurch bedingte gänzliche oder teilweise Unmög¬
lichkeit der Nutzung einer Sache oder Sachgesamtheit den
Entgang von Einnahmen oder die Entstehung laufender
zusätzlicher Ausgaben unmittelbar zur Folge, so erhält der
Betroffene auf Antrag eine Entschädigung in entsprechen¬
der Anwendung der Zweiten Anordnung über die Entschä¬
digung von Nutzungsschäden (Allgemeine Richtlinien) v.
23 4/1941 (NMBl. S- 87)').
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(2) Der Abs. 1 findet auch Anwendung, wenn dem Ver¬
mieter, Verpächter, Lagerhalter oder Verwahrer die Ein-
nahmeaussälle und laufenden zusätzlichen Ausgaben dadurch
entstanden sind, das; durch die polizeiliche Verfügung nicht
ihnen selbst, sondern dem Mieter, Pächter, Einlagerer oder
Hinterleger die Räumung aufgegeben worden ist.

(3) An Stelle der Entschädigung nach den Abs. 1 und 2
können dem Betroffenen nach seiner Wahl Beihilfen zur
Deckung der fortlaufenden Betriebskosten (einschließlich
einer Beihilfe für den Untcrnehmerlohn an den betroffe¬
nen Betriebsinhaber) und der zusätzlich entstehenden laufen¬
den Ausgaben in entsprechender Anwendung der Dritten
Anordnung über die Entschädigung von Nutzungsschäden
(Gewerbliche Wirtschaft) v. 23. 4. 1941 (RMBl. S, 90)-)
auch dann gewährt werden, wenn es sich nicht um ein Unter¬
nehmen der gewerblichen Wirtschaft handelt.

(4) Als laufende zusätzliche Ausgaben sind auch anzu¬
sehen:

-») solche laufenden Produktionsmehrkosten, die einem
Unternehmen infolge der Verlegung des Betriebs oder
Betriebsteils vorübergehend in der Zeit von der Ver¬
legung bis zur Erreichung der friihere» Betriebsleistung
entstehen (Anlaufkosten)!

>i) erhöhte Lagerungs- oder Aufbewahrungskosten am
Ausweichort!

e) erhöhte Kosten für die Ausweichunterkunft.

(5) Als zusätzliche Kosten sind nicht anzusehen die im
Falle der Verlegung eines Betriebs oder Betriebsteils auch
nach Erreichung der'frühcren Betriebsleistung am Ausweich¬
ort entstehenden lausenden zusätzlichen Ausgaben (Produk-
tionsmehrkosten im engeren Sinne). Inwieweit für diese
Kosten und für die aus Anlaß einer Rückverlegung des Be¬
triebs oder Betriebsteils an den ursprünglichen Betriebsart
entstehenden lausenden zusätzlichen Ausgaben ein Ausgleich
gewährt werden kann, bleibt späterer Regelung vorbe¬
halten.

4. Verfahren.

(1> Der Antrag auf Gewährung einer Entschädigung
oder Beihilfe nach dieser Anordnung ist bei der unteren
Verwaltungsbehörde einzureichen, in deren Bezirk sich die
Sache z. Z. der polizeilichen Verfügung befunden hat.

(2) Uber den Antrag entscheidet ohne Rücksicht auf die
Höhe des Schadens die untere Verwaltungsbehörde als
Feststellungsbehörde erster Rechtsstufe. Handelt es sich jedoch
um die Verlegung eines Betriebs oder Betriebsteils an
einen anderen Ständort, so entscheidet die höhere Verwal¬
tungsbehörde, wenn auch der neue Standort in ihrem Be¬

zirk liegt. Andernfalls bestimmt der Präs. des Reichsver¬
waltungsgerichts (Neichskriegsschädeuamt) die höhere Ver¬
waltungsbehörde, wenn er nicht selbst in der Sache ent¬
scheidet.

(3) Die von den Feststellungsbehörden erlassenen Be¬
scheide unterliegen der Anfechtung nach den Vorschriften der
KSSchVO. Der von der höheren Verwaltungsbehörde er¬
lassene Bescheid ist mit einem Rechtsmittel nach der
KSSchVO. nicht anfechtbar, soweit die Gewährung einer
Beihilfe in Frage steht. Über eine etwaige Anfsichts-
beschwerde entscheidet der Präs. des Reichsverwaltungs¬
gerichts.

(4) Soweit die untere Verwaltungsbehörde zur Ent¬
scheidung über die Anträge nicht zuständig ist, hat sie diese
mit einem Bericht der zuständigen Behörde vorzulegen, und
zwar dem Präs. des Reichsverwaltungsgerichts durch die
höhere Verwaltungsbehörde.

(5) Die Gewährung von Vorauszahlungen (K 26
KSSchVO.) ist mit Zustimmung des Vertreters des Reichs¬
interesses zulässig. Ist in dringenden Fällen der Vertreter
des Reichsinteresses nicht rechtzeitig zu erreichen, so können
Vorauszahlungen im Rahmen des Notwendigen auch ohne

seine Zustimmung erfolgen.
(6) Die höhere Verwaltungsbehörde kann eine Gemeinde,

die nicht selbst Fcststellungsbehörde ist, allgemein oder im
Einzelfall ermächtigen, ausnahmsweise Vorauszahlungen
nach Abs. 5 bis zum Betrage von 1999 zu gewähren,
wenn dies zur Abwendung eines Notstandes des Betroffe¬
nen dringend erforderlich ist und die Entscheidung der Fest¬
stellungsbehörde nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann.
Die Feststclluugsbehörde, der die Gewährung der Voraus¬
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zahlung alsbald anzuzeigen ist, erstattet der Gemeinde den

verauslagten Betrag. Die Vorschriften des Z 34 Abs. 1
Nr. 6 und des K 36 Nr. ö KSSchVO. bleiben unberührt.

S. A n z e i g e p s l i ch t.

Der Betroffene ist verpflichtet, der nach Nr. 4 zuständi¬
gen Behörde von jeder Veränderung der Verhältnisse un¬
verzüglich Anzeige zu machen, die für die Festsetzung der
Entschädigung oder Beihilfe von Bedeutung fem könnte.
Verletzt der Betroffene vorsätzlich oder fahrlässig seine
Anzeigepflicht, so wird er mit Haft und Geldstrafe oder einer
dieser Strafen und in besonders schweren Fällen mit Ge¬
fängnis bestraft.

6. Vorteilsausgleich.

(1) Ist für den Erwerb von Grundbesitz oder für die Er- -
richtung von Neu- und Ergänzungsbauten am Ausweichort
Entschädigung gewährt, so stellt die nach Nr. 4 zuständige
Behörde fest, ob, in welchem Umfang und in welcher Weise
der Betroffene verpflichtet ist, den dadurch erlaugten Vor¬
teil auszugleicheu. Sie kann aus diesem Anlaß die Gewäh¬rung der Entschädigung oder einer Porauszahlung von der
Stellung einer ausreichenden Sicherheit abhängig machen.

(2) Der festgestellte Anspruch wird durch das Finanzamt
nach den Vorschriften der Reichsabgabenordnung und ihrer
Durchf.-Vorschrifteu beigetrieben. Die näheren Bestimmun¬
gen erläßt der RFM. im Einvernehmen mit dem RMdI

7. Örtlicher Geltungsbereich.

Die Anordnung findet Anwendung auf die Schäden, die
innerhalb des Reichsgebiets einschl. des Protektorats Böh¬
men und Mähren, der eingegliederten Ostgebiete und der
Gebiete von Eupen, Malmedy und Moresnet entstehen.

8. Zeitlicher Geltungsbereich.

Entschädigung und Beihilfen nach dieser Anordnung
werden auch daun gewährt, wenn eine der vorbezeichneten
Maßnahmen in der Zeit vom 1. 4. 1949 bis zum Inkraft¬

treten der Fünften Änderungs-VO. zum Luftschutzrecht v.
18. 4. 1941 angeordnet ist, sofern die Pol.-Behörde nnter
Bezug auf eine ihr von dem RMdLuObdL. zu erteilenden
Ermächtignng nachträglich bescheinigt, daß die Maßnahmen
aus Luftschutzgriiuden erforderlich waren.

9. H ä r t e a u s g l e i ch.

Der Präs. des Reichsverwaltungsgerichts kann im Ein¬
vernehmen mit dem Vertreter des Reichsinteresses in Fällen,
in denen sich bei der Anwendung dieser Anordnung beson¬
dere Härten ergeben, einen Ausgleich gewähren.

19. A u s f ü h r u n g s b e st i m m u n g e n.

Ausf.-Beft. zu dieser Anordnung erläßt der Präs. des
Reichsverwaltungsgerichts im Einvernehmen mit dem Ver¬
treter des Reichsinteresses»),

11. Anwendung der Vorschriften der
KSSchVO.

Soweit diese Anordnung keine abweichenden Vorschrif¬
ten enthält, gelten die Vorschriften der KSSchVO.

12. S ch l u ß v o r s ch r i s t e n.

(1)^Dre Anordnung tritt am 1. 19. 1941 in Kraft.

(2) Auf Schäden des Reichs, eines Landes und des
Protektorats Böhmen und Mähren sowie der nach der VO
über den Warenverkehr in der Fass. v. 18. 8.1939 (RGBl, i
S- 1431) und anderer einschlägiger Vorschriften gebildeten
Reichsstellen findet die Anordnung keine Anwendung. Sie
gilt ferner nicht für Schäden der Schiffahrt infolge Lnft-
schutzmaßnahmen! für sie bleibt besondere Regelung vorbe¬
halten.

(3) Uber den Ausgleich der Schäden anläßlich von
Tarnnngsmaßnahmen ergehen besondere Richtlinien.

-) Vgl. RMBliV. 1941 S. 773, 774, BaVVl. S. 387 ff.

-) Vgl. RMBliV. 1941 S. 773, 778, BaVVl. S. 387 ff., 392.

") Vgl. nachstehende Anl. 2.
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Anlage 2

Erste Auss.-Vest. d. Präj d. RVE. v. 28.10. 1941 zu der An¬
ordnung d. RMdJ. über den Ausgleich von Schäden infolge
von Luftschutzmagnahmen v. 2K. 9. 1941 (RMVl. S. 2S4)^j.

(1) Aus Gründen des Luftschutzes werden vielfach in
lustgefährdeten Gebieten in Einzelfällen besondere Maß¬
nahmen angeordnet, die den Zweck haben, nachteiligen Aus¬
wirkungen von Lustangriffen vorzubeugen. Diese Anord¬
nungen betreffen insbesondere die Verlegung von Betrie¬
ben oder Vetriebsteilen, die Verlegung oder Auflockerung
von Lügern, die Beseitigung leicht brennender Gebäude
oder Einrichtungen sowie bauliche und sonstige Maßnahmen
zur Erhöhung des Brandschutzes. Die Durchführung dieser
Maßnahmen erfordert in der Regel mehr oder weniger
erhebliche Aufwendungen durch den Betroffenen nud kann
dariiber hinaus für ihn größere Nachteile zur Folge haben.
Ein Ausgleich für diese Aufwcnduugcn und Nachteile kann
nach der Kriegssachschäden-VO. (KSSchVO.) v, 30. 11. 194»
(RGBl. I S. 1S47) nicht ohne weiteres gewährt werden,
weil die Voraussetzungen des K 2 dieser VO. nicht vorliegen,
die belastenden Auswirkungen insbesondere nicht durch
Kampfhandlungen verursacht sind; auch auf Gruud des F 1
Abs. 2 KSSchVO. kann eine Entschädigung in diesen Fällen
nicht erfolgen, weil die in Betracht kommenden Maßnahmen
nicht zur Abwendung eines unmittelbar drohenden Schadens,
sondern nur im Hinblick auf die allgemeine Kriegsgefahr

durchgeführt worden sind. Andererseits übersteigen die dem
Betroffenen in solchen Fällen auferlegten Opfer die Be¬
lastungen, die im allgemeinen dem einzelnen bei Durch¬
führung des Luftschutzes entstehen, so erheblich, daß ihm
nicht zuzumuten ist, sie selbst zu tragen.

(2) Z 7 der Ersten Dnrchf.-VO. zum Luftschutzgef. iu der

Faff. der Bek. v. 18. 1. 1941 (RGBl. I S. 212) legt deshalb
fest, daß, soweit die Pol.-Behörden mit Ermächtigung des
RMdLuObdL. über die allgemeine Pflicht zu luftschutzmüßi¬
gem Verhalten hinausgehende Pflichten durch polizeiliche
Verfügung auferlegen, eine Entjchndiguna nach Richtlinien
gewährt werden soll, die der RMdJ/gemäß 8 1 Abs. 4 und 5
KSSchVO- erläßt. Auf Grund dieser VO. hat nunmehr der
RMdJ. im Einvernehmen mit dem RFM. durch die „Anord¬

nung über den Ausgleich von Schäden infolge von Luftschutz¬
maßnahmen v. 26. 9.1941" (RMBl. S. 254) die vorgesehenen
Richtlinien für derartige Entschädigungen erlassen. Hiernach
wird ein Ausgleich gewährt:

1. für einmalige Aufwendungen,

2. für Sachschäden,
3. für entgangene Einnahmen und laufende zusätzliche

Ausgaben.

(3) Auf Grund der Nr. 19 der Anordnung v. 29. 9. 1941
— im folgenden „Richtlinien" genannt — erlasse ich im Ein¬
vernehmen mit dem Vertreter des Reichsinteresses folgende

Aussührungsbcstimninilgen.

1. Voraussetzung des Schadenausgleichs.

(1) Eine Entschädigung oder Beihilfe kann nur gewährt
werden, wenn es sich um Lustschutzmaßnahmen handelt,
deren Durchführung angeordnet war.

(2) Diese Anordnung kann in der Zeit nach dem Inkraft¬
treten der Fünften Änderungs-VO- zum Luftschutzrecht v.
18. 4. 1941 (RGBl. I S. 212) nur als polizeiliche Ver¬
fügung mit Ermächtigung des RMdLuObdL. ergehen.

(3) Vielfach find jedoch bereits vor Inkrafttreten dieser
VO. derartige Anordnuugen von den verschiedensten Stellen
erlassen worden. Soweit solche früheren Anordnungen sach¬
lich geboten waren soll auch in diesen Fällen ein ent¬
sprechender Ausgleich gewährt werden. In H 8 der Richt¬
linien ist deshalb bestimmt, daß eine Entschädigung oder
Beihilfe nach den Richtlinien auch auf Grund einer in der
Zeit vom 1. 4. 1949 bis zum Inkrafttreten der Fünften
Änderungs-VO. zum Luftschutzrecht v. 18. 4. .1941 (RGBl 1
S. 212) ergangenen Anordnung gewährt wird, sofern die
Pol.-Behörde auf Grund einer ihr vom RMdLuObdL. zu
erteilenden Ermächtigung nachträglich bescheinigt, daß die
Maßnahmen aus Luftschützgriinden erforderlich waren.

(4) Wird eine solche Bescheinigung nicht erteilt, oder
sind derartige Luftschutzmaßnahmen bereits vor dem 1. 4.
1949 angeordnet worden, so kann eine Entschädigung oder
Beihilfe auf Grund der Richtlinien nicht gewährt werden.

1941 Nr. 48 1046

Die Gewährung einer Entschädigung oder Beihilfe kommt
ferner nicht in'Betracht, wenn vorsorgliche Luftschutzmaß¬
nahmen ohne Anordnung aus freien Stücken durchgeführt
worden sind.

(5) In den Fällen des vorhergehenden Abs. kann, soweit
die Versagnng eine besondere Härte bedeuten sollte, nur ein
Härteausgleich gewährt werden. Hierüber entscheide ich nach
Nr. 9 der Richtlinien im Einvernehmen mit dem Vertreter
des Reichsinteresses. Die Feststellungsbehörden haben mir
die Fälle, in denen sie die Gewährung eines Härteausgleichs
für notwendig halten, mit ihren Vorschlägen vorzulegen.

2. Entschädigung wegen einmaliger
Aufwendungen

(Nr. 1 der Richtlinien).

(1) Die Durchführung der angeordneten Maßnahmen
wird regelmäßig für den Betroffenen einmalige Aufwen¬
dungen zur Folge haben.

Hierunter fallen insbesondere

V. im Falle des Abbruchs von Gebäuden: die Abbruch-
kosteu,

1Z. im Falle der Vornahme baulicher Veränderungen, z. V.
des Einbaus feuerbeständiger Türen, Türschwellen oder
Verkleidungen oder der feuerfesten Imprägnierung leicht
brennender Bauteile: die durch die Ausführung dieser
Arbeiten entstehenden Kosten,

O. im Falle der Beschaffung zusätzlicher Feuerlöscheinrich¬
tungen: die Kosten für Anschaffung und Einbau dieser
Einrichtungen,

O. im Falle der Verlegung von Betrieben oder Betriebs¬
teilen von dem bisherigen Standort an einen anderen
Ort (Ausweichort):

>>) die Kosteu für deu Abbau und die Verpackung am
bisherigen Standort,

!>) die Kosten für die Verladung am bisherigen Stand¬
ort und für den Transport zum-und die Entladung
am Ausweichort i zu diesen Kosten gehören auch die
Versicherungsprämien,

>^) die Kosten für den Wiederaufbau und die Wieder-
einrichtuua des Betriebs am Ausweichort; hierzu
gehören, soweit ihre Aufwendung notwendig ist, auch
die Kosten für die Instandsetzung oder den Umbau
der neuen Räumlichkeiten, für den Erwerb von
Grundbesitz und die Errichtung ^von Neu- oder Er-
gänzungsbauteu zur Unterbringung des Betriebs
oder der Gefolgschaftsmitglieder und ihrer Angehöri¬
gen,

<I) Reise- und Umzngskosten des Vetriebsführers und
seiner Gefolgschaftsinitglieder,

<^) sonstige zusätzliche sächliche oder persönliche Kosten,
soweit sie durch die Verlegung notwendig bedingt
sind, z. V. für die durch die Verlegung notwendig
werdenden Eintragungen in gerichtlichen Registern,

IZ im Falle der Räumung oder Auflockerung von Lagern,
namentlich von Lagerräumen und Speichern, die der
Aufbewahrung von Nahrung?- und Genußmitteln. von
Rohstoffen und Fertigerzeugnissen sowie sonstigen Wirt¬
schaftsgütern oder von Hausrat und Umzugsgut dienen:
die gleichen Kosten wie zu v, soweit sie in diesen Fällen
entstehen und ihre Aufwendung notwendig ist; hierzu
gehören auch die etwa durch unvermeidliche Zwischen-

lagernng entstehenden zusätzlichen Hosten,
l^. Umzugskosten infolge der Räumung von Wohn- oder

sonstigen Räumen, z. B. oberer Stockwerke von Kranken-
und Siechenhäusern, jedoch auch hier nur, soweit diese
Maßnahmen nach 8 7 der Ersten Durchf.-VO. zum Luft¬

schutzgef. iu der Fass. v. 18. 4. 1941 (RGBl, l S. 212)
augeordnet oder nachträglich gutgeheißen (vgl. Nr. 8 der
Richtlinien) sind. Der Ersatz von Kosten, die durch Um-
quartierungsmaßnahmen aus Grlluden der Luftgefähr¬
dung veranlaßt werden, richtet sich dagegen ausschließlich
nach den hierzu ergangenen Vorschriften des RMdJ.
(vgl. insbesondere den RdErl. v. 28. 3. 1941, RMBliV.
S. 567'), und deu nicht verösfentl. RdErl. v. 2. S. 1941
1 ka 983/41 11-229).

(2) Vereinzelt wird den berechtigten Interessen des Be¬
troffenen durch Entschädigung nur der Aufwendungen, die
durch die unmittelbare Durchführung der angeordneten
Maßnahmen verursacht sind, nicht hinreichend Rechnung
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getragen werden können. Das wird z. B. dann der Fall sein,
wenn sich die Anordnung darauf beschränkt, dem Betroffe¬
nen die Stillegung seines Betriebs an einer bestimmten
Stelle aufzuerlegen, und wenn sie die Frage der Wiederauf¬
nahme des Betriebs an anderer Stelle dem Betroffenen
selbst überlädt, weil aus Gründen des Lustschutzes eine Re¬

gelung auch dieser Frage nicht nötig erscheint. In solchen
Fällen werden in der Regel die durch die Verlegung des Be¬
triebs verursachten Aufwendungen „als wirtschaftlich ge¬
botene Folge der Durchführung" der angeordneten Maß¬
nahmen anzusehen sein. Soweit dies der Fall ist, wird auch
für diese — durch die Anordnung nur mittelbar verursach¬
ten — Aufwendungen Entschädigung gewährt. Es bedarf
jedoch in diesen Fällen besonders sovgfattiger Prüfung, in¬
wieweit die über die unmittelbare Durchführung der an¬
geordneten Maßnahmen hinausgehenden Aufwendungen
der Höhe und den Umständen nach angemessen sind.

3. Entschädigung wegen Sachschäden

(Nr. 2 der Richtlinien).

Neben den regelmäßig auftretenden einmaligen Auf¬
wendungen kann die Durchführung der angeordneten Luft¬
schutzmaßnahmen Sachschäden zur Folge haben. Dies ist z. B.
dann der Fall, wenn der Abbruch eines Gebäudes ange¬
ordnet wird. In einem solchen Fall erleidet der Betroffene
durch die Entfernung des Gebäudes deu gleichen Sach¬
schaden, wie wenn das Gebäude einer Kampfhandlung zum
Opfer gefallen wäre. Deshalb geschieht der Ausgleich dieser
Sachschäden in entsvrechender Anwendung der Vorschriften
der KSSchVO. Die Zuständigkeit der Feststellungsbehörde
richtet sich jedoch nach Nr. 4 der Richtlinien.

4. Entschädigung oder Beihilfe wegen ent¬
gangener Einnahmen und laufender zu¬

sätzlicher Ausgaben

(Nr. 3 der Richtlinien).

(1) Die Durchführung der angeordneten Maßnahmen
kann — in gleicher Weise wie ein Kriegssachschaden — auch
zu einem völligen Ausfall oder zur Beeinträchtigung derNutzung von Sachen oder Sachgesamtheiten führen, was für
den Betroffenen einen Ausfall an Einnahmen oder die Ent¬

stehung zusätzlicher Aufwendungen zur Folge haben kann.
In diesen Fällen wird nach Nr. 3 der Richtlinien eine Ent¬
schädigung in entsprechender Anwendung der Zweiten An¬
ordnung über die Entschädigung von Nutzungsschäden v.
23. 4.1341 (RMBl. S. 87)-) gewährt.

(2) Grundsätzlich wird eine Entschädigung auch für
Nutzungsschäden nur dein unmittelbar Geschädigten ge¬
währt. Nr. 3 Abs. 2 der Richtlinien sieht jedoch eine Aus¬
nahme von diesem Grundsatz vor, deren Notwendigkeit sich
aus der Handhabung der Luftschutzmaßnahmen ergibt. Aus
Zwcckmäßigkeitsgründcn ist nämlich vielfach die Räumung
den Mietern oder Pächtern aufgegeben worden. Für die
hierdurch den Vermietern oder Verpächtern verursachten
Einnahmeausfälle — vgl. hierzu insbesondere den RdErl.
des RMdJ. v. 23. 11. 134V (RMBliV. S. 2181) — erhalten
diese als mittelbar Geschädigte ebenfalls Entschädigung
nach der Zweiten Anordnung über die Entschädigung von
Nutzungsschäden.

(3) Entschädigungsfähige Einnahmeausfalle können sich
im Falle der Räumung oder Auflockerung von Lägern nicht
»ur bei den Lagermieten, sondern auch bei den Ein- und
Auslagerungsgebühren und auch bei den Bearbeitungs¬
tasten ergeben. In diesen Fällen sind jedoch die in Nr. 3
Abs. 3 der Zweiten Anordnung über die Entschädigung von
Nutzungsschäden getroffenen Bestimmungen besonders zu
beachten.

(4) Für die Entschädigung gelten der Höhe nach die in
Nr. 1 Abs. 3 der Zweiten Anordnung festgelegten Höchst¬
grenzen. Für die zeitliche Begrenzung führt eine entspre¬
chende Anwendung der in Nr. 3 der Zweiten Anordnung ge¬
troffenen Bestimmungen zu folgendem Ergebnis! Entschä¬
digung wegen entgangener Einnahmen kann gewährt wer¬
den. solange der Geschädigte entsprechende Einnahmen nicht
erzielt, längstens jedoch bis zum Ablauf von 3 Monaten

nach Beseitigung des Sachschadens, soweit der Nutzungs¬
schaden auf einen solchen zurückzuführen ist,

oder
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nach Aufhebung der gemäß tz 7 der Ersten Durchs.-VO.
zum Luftschutzges. in der Fass. v. 18. 4. 1341 (RGBl. I
S. 212) ergangenen oder nachträglich gutgeheißenen
Anordnung.

Vereinzelt mag der Nutzuugsschaden zeitlich auch über die
Spanne von 3 Monaten nach Aushebung der Anordnung
Hinansreichen! z. B. wird es dem Betroffenen auch nach
Ablauf von 3 Monaten nach Aufhebuug der die Räumung

eines Lagers betreffenden Anordnung nicht immer möglich
sein, das frühere Lager wieder in vollem Umfange zu nutzen.
Für die auch nach Ablauf der Dreimonatsfrist fortdauern¬
den Einnahmeausfalle besteht ein Entschädigungsanspruch
nach der Zweiten Anordnung über die Entschädigung von
Nutzungsschäden nicht; soweit die Vcrsagung einer Ent¬
schädigung eine unbillige Härte bedeuten sollte, kann nur
ein Härteausgleich nach Nr. 3 der Richtlinien gewährt
werden.

(5) Nach Nr. 3 Abs. 3 der Richtlinien kann der Betroffene

an Stelle der Entschädigung auch eine Beihilfe in entspre- ^
chender Anwendung der Dritten Anordnung über die Ent¬
schädigung von Nutzungsschäden v. 23. 4. 1341 (RMBl.
S. 33)") wählen. Hier ist besonders zu beachten, daß eine
solche Beihilfe — in Abweichung von Nr. 1 der Dritten
Anordnung — auch dann gewährt werden kann, wenn es sich
nicht um ein Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
handelt. Eine Beihilfe kann zur Deckung der fortlaufenden
Betriebskosten und der zusätzlich entstehenden lausenden
Ausgaben gewährt werden. Als fortlaufende Betriebskosten
kommen hier namentlich die im Falle der Verlegung von
Betrieben oder der Räumung von Lägern für die Erhaltung
geräumter Gebäude und Betriebsanlagen und die in ihnen
befindlichen Einrichtungen aufzuwendenden Kosten in Be¬
tracht. Im übrigen wird auf Nr. 2 der Dritten Anordnung
über die Entschädigung von Nutzungsschäden verwiesen, die
nähere Angaben darüber enthält, in welchem Umfange fort¬
laufende Betriebskosten beihilsefähig sind.

(6) Unter den laufenden zusätzlichen Ausgaben sind in
Nr. 3 Abs. 4 der Richtlinien die Anlaufkosten erwähnt. Als
solche sind insbesondere anzusehen:

a) Mehrkosten, die dadurch entstehen, daß Produktions¬
mittel, Roh- und Betriebsstoffe und sonstige dem Be¬
trieb dienende bewegliche Gegenstände bei Betriebsan¬
lauf noch nicht verfügbar sind,

d) Mehrkosten, die durch eine während der Anlaufzeit not¬
wendige Erhöhung des Gefolgschaftsbestandes entstehen,

o) die bei Teilverlegungen entstehenden Verwaltungs-
mehrkosten, die sich aus dem Verkehr zwischen Stamm¬
betrieb und Ausweichort ergeben,

cl) Mehrkosten infolge technischer und kaufmännischer
Zwischenlösungen, die dazu dienen, die frühere Be¬
triebsleistung alsbald zu erreichen und den Betriebs-
anlauf nicht zu verzögern.

Besonders ist zu beachten, daß alle zusätzlichen laufenden
Ausgaben nach diesen Bestimmungen nur dann erstattungs-
fähig sind, wenn sie ausschließlich Folge der angeordneten
Lustschutzmaßnahmen sind. Hingegen müssen Mehrkosten, die
ganz oder teilweise auch auf andere Umstände — insbe¬
sondere allgemeine kriegswirtschaftliche Maßnahmen auf
dem Gebiet der Rohstoffbewirtschaftung uud des Arbeits¬
einsatzes sowie Lohnerhöhungen, veränderte Absatz- und
Lieferungsbedingungen, konjunkturelle Verschiebungen
usw. — zurückgeführt werden können, außer Betracht
bleiben. Ferner können bei Bctriebsverlegungen als An¬
laufkosten nur die bis zur Erreichung der früheren Betriebs¬
leistung vorübergehend entstehenden Produktionsmehrkosten
nach Nr. 3 Abs. 3 und 4 der Richtlinien erstattet werden.

Hingegen kann für die auch nach Erreichung der früheren
Betriebsleistung am Ausweichort entstehenden laufenden
zusätzlichen Ausgaben eine Beihilfe nach den Richtlinien
nicht gewährt werden. Inwieweit auch hierfür ein Ausgleich
erfolgen kann, bleibt späterer Regelung vorbehalten.

(7) Nach Nr. 6 der Zweiten Anordnung v. 23. 4. 1341
(vgl. auch Nr. 8 der Dritten Anordnung v. 23. 4. 1341) kann
die Feststellungsbehörde dem Betroffenen aufgeben, be¬
stimmte Maßnahmen zur Minderung eingetretener oder zur
Abwendung infolge des Schadenfalls drohender Nutzungs-
schäden zu treffen. Diese Befugnis gibt den Feststellungs¬
behörden die Möglichkeit, auf die Gestaltung der Verhält¬
nisse der Betroffenen weitgehend einzuwirken und die
Schäden in erträglichen Grenzen zu halten. In derartigen
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Fällen werden die Feststellungsbehörden vor ihrer Entschei¬
dung in der Regel die Stellungnahme der zuständigen Fach¬
organisationen einzuholen haben (vgl. auch Nr, 6 Abs. 4 der
Verfahrensrichtlinien v. 12. 2.1941. RMBliV, S, 277)/')

5. Verfahren

(Nr. 4 der Richtlinien).

(1) Wie bereits in Nr. 1 dieser Ausf.-Best. näher aus¬
geführt, ist Voraussetzung sür die Anwendung der Richt¬
linien das Vorliegen einer polizeilichen Verfügung oder
einer nachträglichen polizeilichen Bestätigung, die aus Z 7
der Ersten Durchs.-VO. zum Luftschutzqes. in der Fass. v.
18.4.1941 (RGBl. I S. 212) ausdrücklich Bezug nimmt. Dem
Antrag auf Gewährung einer Entschädigung oder Beihilfe
nach den Richtlinien ist deshalb stets die polizeiliche Ver¬
fügung oder Bestätigung in Urschrift oder beglaubigter Ab¬
schrift beizufügen. Geschieht dies, so hat die Feststellungs-
behörde von sich aus nicht mehr zu prüfen, ob die angeord¬
neten Maßnahmen „über die allgemeine Pflicht zu luftschutz¬
mäßigem Verhalten hinausgehen". Die Beurteilung dieser
Frage obliegt vielmehr ausschließlich der zuständigen Pol.-
Behörde, die durch die Bezugnahme auf H 7 a.a.O. mit bin¬
dender Wirkung für die Feststellungsbehörde klarstellt, das;
es sich um Maßnahmen handelt, die über die allgemeine
Pflicht zu luftschutzmäßigem Verhalten hinausgehen.

(2) Sofern Anträge auf Gewährung einer Entschädi¬
gung oder Beihilfe nach den Richtlinien im Hinblick auf
Luftschutzmaßnahmen gestellt werden sollten, deren Anord¬

nung nicht ausdrücklich auf A 7 a.a.O. gestützt oder nachträg¬
lich unter Bezugnahme auf K 7 a.a.O. gutgeheißen ist, bat
die Feststellungsbehörde vor weiterer Bearbeitung des An¬
trages zunächst durch Rückfrage bei der anordnenden Stelle
klarzustellen, ob eine polizeiliche Verfügung oder eine nach¬
trägliche polizeiliche Bestätigung auf Grund des Z 7 a.a.O.
vorliegt, und hat zugleich um Vorlegung dieser Verfügung
oder Bestätigung an die Feststellungsbehörde zu ersuchen.
Erfolgt diese Vorlegung nicht, so muß der Antrag schon aus
diesem Grunde ohne weiteres abgewiesen werden.

(3) Zuständig für die Entscheidung über Anträge auf
Gewährung einer Entschädigung oder Beihilfe nach den
Richtlinien ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Schadens
stets die untere Verwaltungsbehörde (Nr. 4 Abs. 2 der
Richtlinien), sofern nicht

->) ein Fall nach Nr. 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 der Richtlinien
vorliegt oder

d) nach K 16 Abs. 8 KSSchVO. die höhere Verwaltungs¬
behörde zur Entscheidung berufen ist.

(4) Für die Anfechtung der von den Feststellungsbehörden
nach den Richtlinien erlassenen Bescheide gilt folgendes:

n,) Hat die untere Verwaltungsbehörde entschieden, so
gelten für die Beschwerde und die etwa zulässige weitere
Beschwerde die Bestimmungen des Z 22 KSSchVO.

>>) Hat die höhere Verwaltungsbehörde entschieden, so
findet unter den Voraussetzungen des 8 22 KSSchVO.-
die förmliche Beschwerde statt, soweit es sich nicht um die
Gewährung einer Beihilfe handelt. Handelt es sich da¬
gegen um die Gewährung einer Beihilfe, so ist gegen
den Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde nach
Nr. 4 Abs. 3 der Richtlinien eine förmliche Beschwerde
nicht zulässig; in diesem Fall kann vielmehr gegen den
Bescheid nur die Aufsichtsbeschwerde eingelegt werden,
über die ich entscheide.

(5) Bei Gewährung von Vorauszahlungen nach Nr. 4
Abi 5>der Richtlinien ist zu beachten, daß in diesem Fall eine
Höchstgrenze für die Vorauszahlungen nicht besteht, anderer¬
seits die Zustimmung des Vertreters des Reichsinteresses —
soweit nicht die Voraussetzungen nach Nr. 4 Abs. 5 Satz 2
der Richtlinien vorliegen — stets erforderlich ist, auch soweit
die Vorauszahlung den Betrag von 1000 .A.F nicht erreicht.

6. A n z e i g e p f l i ch t

(Nr. 5 der Richtlinien).

Unbeschadet der in Nr. 5 der Richtlinien dem Betroffe¬
nen auferlegten Anzeigepflicht hat die Feststellungsbehörde
von Amts wegelr allen ihr bekanntwerdenden Veränderun¬
gen der Verhältnisse, die für die Festsetzung der Entschädi-
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gung oder Beihilfe von Bedeutung sein könnten, nachzu¬
gehen und zu prüfen, ob diese Veränderungen zu einer
Entziehung oder Ermäßigung der bisher gewährten Ent¬
schädigung oder Beihilfe Anlaß geben.

7. Vorteilsaus gleich

(Nr. 6 der Richtlinien).

Durch den vorgesehenen Vorteilsausgleich soll der Mög¬

lichkeit vorgebeugt werden, daß der Betroffene auf Kosten

des Reiches unbillige Vorteile erlangt. Diese Möglichkeit

besteht dann, wenn der Betroffene zum Erwerb von Grund¬

besitz oder zur Errichtung von Neu- und Ergänzungsbauten

am Ausweichort eine Entschädigung nach Nr. 1 Abs. 2d der

Richtlinien erhalten und hierdurch zusätzliche Vermögens¬

werte in Grund- und Hausbesitz auf Kosten des Reiches er¬

worben hat. In welcher Weise der Vorteilsausgleich durch¬

zuführen ist, kann nur nach den Umständen des Einzelfalles

beurteilt werden. Namentlich kommt eine Prüfung in Frage,

ob der Betroffene gehalten ist, das Eigentum an dem für

ihn etwa entbehrlich werdenden Grund- und Hausbesitz an

dem früheren Betriebsort auf das Reich zu übertragen.

Eine solche Maßnahme wird allerdings nur dann in Be¬

tracht zu ziehen sein, wenn feststeht, daß eine Rückverlegung

des Betriebs vom Ausweichort an den früheren Betriebsart

unter keinen Umständen erfolgen wird. Solange dies nicht

feststeht, wird der endgültige Vorteilsausgleich späterer Zeit

vorbehalten bleiben müssen. In diesen Fällen wird sich eine

Prüfung empfehlen, in welcher Weise die Durchführung

des späteren Vorteilsausgleichs schon jetzt sicherzustellen ist.

Für eine solche Sicherstellung kämen insbesondere grund¬

buchliche Sicherungen durch Eintragungen von Vormerkun¬

gen zur Sicherung des Rechts auf Eigentumsübertragung

oder von Grundschulden zugunsten des Reiches in Frage.

8. Zweifelsfragen.

Uber Zweifelsfragen, die sich bei Anwendung der Richt¬

linien ergeben, ist mir auf dem Dienstwege zu berichten.

— RKA. ?r 142/41-7.

^) Vgl. vorstehende Anl. 1.

-) Vgl. RMBliV. 1941 S. 773, 774, BaVBl. S. 387 ff.

°) Vgl. RMBliV. 1941 S. 773,778, BaVBl. S. 387 ff., 392.

i) Vgl. BaVBl. S. 303, WS.

") Vgl. BaVBl. S. 183. '

Kriegsschäden: Zulassung von Ausländern

und Staatenlosen.

RdErl. d. MdL. v. 14. 11.1S41 Nr. 97 131.

Geschädigte Ausländer und Staatenlose sind von

mir gemäß K13 Abs. 2 KSSchVO. zum Entschädigungs¬

verfahren jeweils unter Vorbehalt jederzeitiger Rück¬

forderung der Entschädigungsleistung zugelassen wor¬

den, falls die Gewährung einer Entschädigung volks¬

wirtschaftlich geboten oder erwünscht war.

Wegen dieses Vorbehalts müssen die an Ausländer

und Staatenlose geleisteten Entschädigungen besonders

festgehalten werden. Die Überwachung etwaiger Rück¬

zahlungen würde sonst auf erhebliche Schwierigkeiten

stoßen. Ich ersuche deshalb, für die unter Vorbehalt ge¬

leisteten Entschädigungen an Ausländer und Staaten¬

lose besondere Listen anzulegen und in diese Listen auch

diejenigen Fälle aufzunehmen, in denen bereits in der

zurückliegenden Zeit Entschädigungen geleistet worden

sind.

An die Landräte und Oberbürgermeister der Stadtkreise

als Feststellungsbehörden.
— VaVVl. S. 1050.



1051 BaVBl. 1941 Nr. 48 1052

Hau-, wohnungs- unö Sieölungswesen.
Feuerschutz in kriegs- und lebenswichtigen Betrieben,

hier Mangel an Arbeitskräften und Baustoffen.

NdErl. d. RAM. o. 31.1«. 1941 —

IV e S Nr. 8613-130/41.

An den Herrn Sachs. Minister des Innern in Dresden.

Nach Ihren Berichten vom 2l). 8.1941 und 3. 9.1941

— VIII: 14 ci. 32/41 und VIII: 78. 32/41 — hat der

Vollzug baupolizeilicher Auflagen zur nachträglichen

Durchführung von Feuerschutzmatznahmen in kriegs-

und lebenswichtigen Betrieben wegen Mangel an Bau¬

stoffen und Arbeitskräften zu Schwierigkeiten geführt

und es ist deshalb die Frage aufgeworfen worden, wie

sich die Behörden dieser Lage gegenüber verhalten

sollen, insbesondere ob nicht der Vollzug bis nach dem

Kriegsende aufgeschoben werden sollte.

Mit dieser zuletzt genannten Möglichkeit vermag ich

mich nicht einverstanden zu erklären. Mit Rücksicht auf

die bei Bränden in kriegs- und lebenswichtigen Be¬

trieben drohenden empfindlichen Ausfälle für Kriegs¬

führung und Volksernährung und auf die erhöhte

Brandgefahr durch Luftangriffe während des Krieges

ist es nicht angängig, die notwendigen Schutzmaßnah¬

men der genannten Schwierigkeiten wegen allgemein

bis auf die Zeit nach dem Kriege zu verschieben. Es mutz

vielmehr nach wie vor angestrebt werden, diese Arbeiten

ohne Verzug durchführen zu lassen. Allerdings ist es,

obwohl diese Arbeiten kriegswichtig sind, nicht möglich,

beim Generalbevollmächtigten für die Regelung der

Bauwirtschaft ihre Aufnahme in eine entsprechende

Dringlichkeitsliste zu beantragen, da nur kriegsentschei¬

dende Bauvorhaben bevorzugt behandelt und in ent¬

sprechende Dringlichkeitsstufen eingereiht werden.

Soweit vorhanden, müssen zur Durchführung der

Arbeiten die ortsgebundenen Arbeitskräfte in Anspruch

genommen werden.

Wegen der fehlenden Baustoffe stelle ich anHeim, sich

über die Neichshandwerkskammer beim Landeshand¬

werksmeister entsprechende Baustoffmengen zur Ver- ^ s,
fügung stellen zu lassen.

Bei der Forderung feuerbeständiger Türen ist es zu

unterlassen, in der Baugenehmigung „eiserne" Türen

vorzuschreiben. Es gibt genügend feuerbeständige Türen

aus Austauschstoffen, die von mir allgemein baupolizei¬

lich zugelassen wurden und die ganz wenig Eisen benöti¬

gen. Diese kommen in erster Linie für den Einbau in

Betracht. Ich mache ferner darauf aufmerksam, datz der

Beschlag hölzerner Türen mit Eisenblech nicht geeignet

ist, den Türen „feuerbeständige" oder „feuerhemmende"

Eigenschaft zu verleihen. Diese Bauart ist vielmehr bau¬

polizeilich zu beanstanden (vgl. I)M 4192). Eternit¬

platten sind ebenfalls zu vermeiden, da zu ihrer Her¬

stellung devisenbelasteter Rohstoff verwendet werden

muß.

An die Landesregierungen.
— RdErl. d. MdJ. v. 15. 11. 1941 Nr. 96 413.

Vgl. meine RdErl. vom 22. 11. 1940 (BaVVl. S. 1315>,
vom 19. 7. 1941 (BaVBl. S. 6S5) und vom 9. S. 1941
(VaVVl. S. 726).

An die Vaupolizeibehörden.
— BaVBl. S. 1651.

volksgesunöheit»
Allgemeines.

Aus- und Fortbildung der Hebammen.

NdErl. d. MdJ. v. 11.11. 1941 Nr. 95 752

— Allg. Akten « Iu. II.

Zum Vollzug der über die Aus- und Fortbildung

der Hebammen am 1. 1.1942 in Kraft tretenden Sech¬

sten Verordnung zur Durchführung des Hebammen¬

gesetzes vom 16. 9. 1941 (RGBl, l 561) wird folgendes

bestimmt!

Zulassung zur Berufsausbildung.

Vom 1.1.1942 an sind Bewerbungen um Zulassung

zu Ausbildungslehrgängen der Direktion der Landes¬

frauenklinik in Karlsruhe vorzulegen. Die Bewerberin

hat ihr Gesuch mit den vorgeschriebenen Nachweisen

beim Gesundheitsamt einzureichen. Dabei sind außer

der schriftlichen Erklärung über die Abstammung (II

K 2 Abs. 3) der Ahnenpatz oder die Geburtsurkunde, die

Heiratsurkunde und die Geburtsurkunden der Eltern

und die Geburtsurkunden der Großeltern sowie, falls

die Bewerberin verheiratet ist, die entsprechenden Ur¬

kunden auch für ihren Ehemann anzuschließen. Das

Gesundheitsamt macht — erforderlichenfalls durch Ver¬

mittlung des Landrats bzw. des Polizeipräsidenten

oder Polizeidirektors — die erforderlichen Feststellun¬

gen über die politische Zuverlässigkeit. Bei der Vor¬

lage an die Landesfrauenklinik hat das Gesundheits¬

amt zu der Bewerbung Stellung zu nehmen.

Die Abhaltung neuer Ausbildungslehrgänge und

die Gesamtzahl der für die Ausbildung zuzulassenden

Bewerberinnen wird auf Antrag der Landesfrauen¬

klinik von mir bestimmt (II Z 2 Abs. 1).

Nachprüfung der Hebammen.

' Die Rechnung über die Fahrtkosten und das Tage¬

geld für die Teilnahme an der Nachprüfung hat die

Hebamme beim Gesundheitsamt einzureichen (V H 14

Abs. 3). Dieses prüft die Rechnung und leitet sie, ver¬

sehen mit den erforderlichen Feststellungsvermerken

(§8 81—88 RRO.), der Landkreisselbstverwaltung zu.

Fortbild ungslehrgängefürHeba mm en.

Die Rechnung über die Fahrtkosten und das Tage¬

geld für die Teilnahme am Fortbildungslehrgang hat

die Hebamme beim Gesundheitsamt einzureichen

(VI H 21 Abs. 2). Dieses prüft die Rechnung, versieht

sie mit den erforderlichen Feststellungsvermerken

(KZ 81—88 RRO.) und erlätzt die Auszahlungsanord¬

nung.

Bei ungenügender Leistung einer Hebamme im

Fortbildungslehrgang hat mir die Hebammenlehr¬

anstalt unter Angabe ihrer Feststellungen zu berichten.

Für die Übergangszeit bemerke ich, datz die Zu¬

lassungen zu dem am 1. 1. 1942 an der Landesfrauen¬

klinik in Karlsruhe beginnenden Ausbildungslehrgang

noch von mir genehmigt werden.
An die Gesundheitsämter und die Direktion der Lan-

desfrauenklinik in Karlsruhe. — BaVBl. S. 1631.
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/lllgemeine Verwaltungssachen.
Eisernes Sparen.

RdErl. d. MdJ. v. 19. 11.1341 Nr. 98 393.

Der Herr Reichsminister der Finanzen hat zur
Durchführung des Abschnitts I der Verordnung über
die Lenkung von Kaufkraft (KLV.) vom 30. Oktober
1941 (RGBl. I S. 664) die Durchführungsverordnung
über das Eiserne Sparen (ESpDV.) vom 19. November
1941 (NEBl. I S. 795) erlassen. Ich ersuche, die Bestim¬
mungen dieser Durchführungsverordnung umgehend
sämtlichen Bediensteten bekanntzugeben. Die erforder¬
lichen Vordrucke für die Sparerklärungen der dortigen
Beamten, Angestellten und Arbeiter — auch soweit sie
einberufen sind und Bezüge weitererhalten — gehen
den Dienststellen k.H. zu. Falls die Vordrucke nicht aus¬
reichen, sind solche durch die Dienststellen herzustellen.

Auf Grund des Z 8 ESpDV. hat der Herr Finanz-
und Wirtschaftsminister als Kreditinstitute, bei denen
die Eisernen Sparkonten für die Arbeitnehmer der badi¬
schen Staatsverwaltung errichtet werden sollen, be¬
stimmt:

1. für bargeldlose Gehalts- usw. -Empfänger mit Aus¬
nahme der Empfänger auf Postscheckkonten — das

Kreditinstitut, an das die Bezüge überwiesen
werden,

2. für Empfänger auf Postscheckkonten und für Bar¬
empfänger die öffentliche Sparkasse am Ort der
Dienststelle oder, falls sich dort keine öffentliche
Sparkasse befindet, die nächstgelegene öffentliche
Sparkasse. Sonderwünsche einzelner Bediensteter
können nicht berücksichtigt werden.

Die Sparerklärungen sind den gehalts- usw. zahlen¬
den Kassen in 3facher Fertigung zu übersenden. Die
Sparerklärungen derjenigen Bediensteten, die zu dem
in H 19 ESpDV. näher bezeichneten Zeitpunkt erstmals
eisern sparen wollen, sind den Kassen umgehendzu¬
zuleiten. Der Einsendung an die Kasse durch den Sparer
selbst steht nichts entgegen.

Von den gehaltszahlenden Kassen ist das Erforder¬
liche mit den in Frage kommenden Kreditinstituten zu
veranlassen. Die Abführung der Sparbeträge an die
Sparkassen in Baden hat über die Bad. Kommunale
Landesbank — Girozentrale — Zweiganstalt
Karlsruhe — zu erfolgen, die in Zweifelsfällen die
zuständige öffentliche Sparkasse bestimmt.

An die staatlichen Dienststellen. — BaVBl. S. 1032».

Allgemeines.

Frauenmilchsammelstellen.
RdErl. d. MdJ. v. 14. 11.1941 Nr. 9K 071 —

Allg. Akten I» I.
Den an die Landesregierungen gerichteten RdErl.

d. RMdJ. v. 27.10.1941 — IV Z 7179/41 — 5336 gebe
ich durch Hinweis auf die Veröffentlichung im RMBliV.
Seite 1953 weiter bekannt. '
An die Staatlichen Gesundheitsämter. ^ VaVVl. S. 1V52-,.

fiusbilöung und Prüfung.

Lehrapotheken 1942/44.
RdErl. d. MdJ. v. 13. 11. 1941 Nr. 93 633.

1. Gemäß K 6 Abs. 1 Buchst, b der Prüfungsordnung
für Apotheker v. 8. 12. 1934 (RMBl. S. 769) in der
Fass. der VO. zur Änderung der Bestallungsordnung
v. 29. 8. 1941 (RGBl. I S. 546) wird nachstehend das
Verzeichnis der zur Ausbildung von Praktikanten er¬
mächtigten Apotheken für 1942 veröffentlicht.

2. Die im Verzeichnis genannten Lehrapotheken sind
befugt, in der Zeit vom 1. 4. 1942 bis zum 31. 3. 1944
Apothekerpraktikanten anzunehmen und sie bis zur Be¬
endigung der zweijährigen Ausbildungszeit zu beschäf¬
tigen.

3. Die mit einem " gekennzeichneten Apotheken blei¬
ben zunächst den aus dem Dienst in der Wehrmacht oder
aus dem Arbeitsdienst ausscheidenden Anwärtern auf
die Apothekerlaufbahn als Lehrstellen vorbehalten.
Von diesen können diejenigen, für die bis zum 15. 19.
1942 Antrüge von Bewerbern der genannten Art nicht
vorliegen, vom 15. 19. 1942 ab auch durch andere
Apothekeranwärter besetzt werden.

4. Die Staatlichen Gesundheitsämter werden beauf¬
tragt, die in Frage kommenden Apotheken zu benach¬
richtigen.
An die Staatlichen Gesundheitsämter. - BaVBl. S, 1952>i,

Volksgesunöheit.
Anlage.

Verzeichnis der zur Ausbildung von Praktikanten
ermächtigten Apotheken

Ort Apotheke

1. Aglasterhausen
2. Baden-Oos
3. Freiburg/Brg-

» 4.
5. Friesenheim

" 6. Geisingen
7. Graben
8. Heidelberg
g.

10. Karlsruhe
"11-

*12. Khe.-Durlach
13. Konstanz
14. Lahr
15. Leimen

"Ui. Lörrach
17. Mannheim
18- ..

2V. Mh.-Neckarau
-21. Offenburg
"22.

23. Pforzheim

24.
25. Radolfzell
26. Schopfheim
27- Sinsheim
28. Stockach
29. Tiengen
30. Villingen
31.
32. Waldshut
33. Weinheim
34. Wertheim
35. Wiesloch

Apotheke

Dreisam-
Stühlinger-

Stadt-
Löwen-
Hof-
Löwcn-
Adler-
Apotheke am

Langemarckplatz
Einhorn - Apotheke
Tiergarten-
Engel-

Hebel-
Bahnhof-
Einhorn-
Pelikan-
Marien-
Einhorn-
Sirsch-
Dr. Schuhmachersche

Apotheke
Seoan-
Stadt-
Stadt-
Central-
Untere-

Berthold-
Stadt-
Nats-
Löwen-
Hof-
Stadt-

Name des
Apothekers

Gerichten
Wirz -
Moll
Thewes
Müller
Lieb
Längin
Dr. Hof
Knoblauch
Hauck

Ott
Eisinger
Dr. Breindl
Jtta
Iundt
Frey
Baier
Beier
Dr- Springmann
Hattingen
Thonhausen
Gaußelmann

Keßler
Guth
ErHardt
Dr. Steiner
Kullmer
Braun
Bieser
Dr. Gayer
Hammel
Dr. Beuttel
Schachner
Brand
Brenner
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Veterinärangelegenheiten.
Ersatz der aus der Staatskasse bezahlten Viehseuchen¬
entschädigungen und Errichtung einer Tierseuchenkasse.

NdErl. d. MdJ. v. 12.11.1941 Nr. 85 3SK.

Nach der im Staatsanzeiger veröffentlichten Be¬
kanntmachung vom Heutigen ist zur Deckung des auf
Grund des Viehseuchenentschädigungsgesetzes vom
20. 10. 1910 von den Tierbesitzern zu ersetzenden Auf-

> lvands an Seuch^nentschädigungen für das Rechnungs¬
jahr 1940 und zur Schaffung der erforderlichen Be¬
triebsmittel für die voraussichtlich am 1. 4. 1942 in
Kraft tretende Tierseuchenkasse ein Veitrag von 1 FZ-A
für jeden Einhufer und für jedes Tier des Rinder¬
geschlechts zu erheben.

Hiernach sind sofort auf Grund der Ortslisten vom
Dezember 1940 die von den einzelnen Tierbesitzern zu
bezahlenden Beträge zu errechnen (vgl. H 7 der Verord¬
nung vom 27. 9.1927 — EVVl. S. 193 —) und die Re¬
gister sodann unverzüglich den Gemeinden unter
Hinweis auf die ZZ 7 bis 11 der vorgenannten Verord¬
nung zum Einzug mitzuteilen. Die Gebühr «für die
Erhebung des Beitrags beträgt 4 v. H. des Sollbetrags
der Beiträge.

Auf den Runderlaß vom 31. 12. 1930 Nr. 111488
wird zur Beachtung hingewiesen.

Die Anfragen über die Beitragserhebung im laufen¬
den Jahr sind hierdurch als erledigt zu betrachten.

An die Landrätc, Polizeipräsidenten »nd Polizeidirek-
toren.

- BaVVl. S. 1052c.

Maul- und Klauenseuche in Baden.

NdErl. d. MdJ. v. 13. 11. 1941 Nr. 98 344.

Seit der Veröffentlichung vom 12.11.1941 (BaVVl.

S. 1032e) ist die Maul- und Klauenseuche in einer

Gemeinde ausgebrochen!

Landkreis Heidelberg! Leimen.

Am 18. 11. 1941 waren folgende 6 Gemeinden ver¬

seucht:

Önsbach (Landkreis Bühl), Heidelberg (Stadtkreis

Heidelberg), Leimen, Wiesloch (Landkreis Heidelberg),

Kehl-Sundheim (Landkreis Kehl), Ladenbnrg (Land¬

kreis Mannheim).

Im Elsaß ist der Ausbruch der Maul- und Klauen¬

seuche festgestellt in den Landkreisen Altkirch (Jllfurt),

Mülhausen (Brunnstadt, Didenheim, Fröningen,

Heimsbrunn, Pfastatt, Neiningen), Schlettstadt (Hes¬

senheim), Straßburg (Lampertheim, Jttenheim), Wei¬

ßenburg (Rittershofen, Selz, Weißenburg-Altenstadt),

Zabern (Hägen, Jettersweiler, Schweinheim, Singrist,

Pfalzweier, Bütten, Görlingen).

An die Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren,

die Regierungsveterinärrätc, das Tierhygienische Institut
und die Gemeinden.

— BaVVl. S. 1052ä.

Wohlfahrtspflegeunö?ugenöwohlfahrt.

Erfassung und Aufnahme der Jahrgänge 1924 bis 1929

zum Dienst in der Hitler-Jugend.

NdErl. d. MdJ. v. 3.11. 1941 Nr. 93 724.

Ich nehme Bezug aus den Erlaß des JFdDtN. vom
12. September 1941 Nr. I 2173 betr. Erfassung und
Aufnahme der Jahrgänge 1924 bis 1929 zum Dienst in
der Hitler-Jugend (Amtliches Nachrichtenblatt des
JFdDtN. 1941 Seite 119 ff.) und ersuche um Vollzug
im Venehmen mit den Vannführern und Untergau-
führerinnen.

Die in Nr. III des Erlasses genannten Aufrufe zur
Anmeldung aller vom Gebietsführer bestimmten Jahr¬

gänge 1924—1929 zur Einberufung sind sofort in der
ortsüblichen Weise gemäß Nr. III des Erlasses bekannt¬
zumachen.

Wegen der Räumlichkeiten für die Hitler-Jugend-
Meldestellen ist gemäß Nr. I V des Erlasses das Erfor¬
derliche zu veranlassen.

Wegen der Kosten wird auf Nr. IX des Erlasses
verwiesen.

An die Landräte und Oberbürgermeister. — Nach¬
richt! i ch den Landeskommissären, Polizeipräsidenten und
Polizeidirektoren.

— BaVVl. S. 10S2o.
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